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Armee verschirft Kampf gegen Drogenmissbrauch

Mit einer neuen Dienstvorschrift hat der Chef des Eidgendssischen Militdardepartements, Bundes-
rat Rudolf Gnigi, die bisher in den Schulen und Kursen giiltigen Massnahmen gegen den Miss-
brauch von Drogen auf die ganze Armee ausgedehnt. Die Dienstvorschrift bestimmt:

«Der Besitz und Genuss folgender Mittel ist den Wehrminnern wihrend des Dienstes, in der
Freizeit und im Urlaub ohne irztliche Verordnung verboten:

— Opium und dessen Derivate

— Kokablatter und Kokain

— Hanfkraut (Marihuana), Hanfkrautharz (Haschisch)

— Halluzinogene, zum Beispiel LSD, Mescalin usw.

— Amphetamine oder Weckamine, zum Beispiel Pervitin, Dexedrin, Preludin usw.

Wer gegen diese Vorschrift verstdsst, macht sich wegen Nichtbefolgung von Dienstvorschriften
und wegen Zuwiderhandlung gegen das Betdubungsmittelgesetz strafbar.»

Uberdies wird ein orientierendes Merkblatt «Betdubungs- und Genussmittel» zu Beginn der nich-
sten Dienstleistung und am Beginn jeder Schule allen Wehrminnern abgegeben und ist durch die
Truppen- oder Schulirzte mit der Truppe zu besprechen.

Eidgendssisches Militirdepartement
Information

Drogenmissbrauch

Der in der letzten Zeit bei den Jugendlichen festgestellte Gebrauch von Drogen im Zivilleben
konnte auch im Militdrdienst beobachtet werden.

Uber das Ausmass kinnen, abgesehen von einzelnen lokalen Erhebungen, die aber nicht reprisen-
tativ genug sind, um allgemeine Schliisse zu ziehen, noch keine niheren Angaben gemacht werden.
Die Abteilung fiir Sanitit beschiftigt sich intensiv mit dem ganzen Problem, indem sie selbst mit
Hilfe ihres Wehrpsychologischen Dienstes und unter Beizug von zivilen Drogenbekimpfungs-
zentren einmal den Umfang des Drogenmissbrauchs abzukliren sucht und zum andern die Bekdmp-
fungs- und Behandlungsmassnahmen studiert, Dariiber werden die Schul- und Truppenirzte direkt
orientiert,

Durch den Gebrauch von Drogen gefihrdet der Wehrmann sich selbst und seine Kameraden (so
beim Schiessen, Fithren von Motorfahrzeugen usw.). Der Gebrauch von Drogen kann zudem den
Dienstbetrieb und die Disziplin der Truppe (zum Beispiel durch Verleitung) beeintrichtigen.

Folgende Uberlegungen haben das Eidgenossische Militdrdepartement veranlasst, eine Dienstvor-
schrift {iber den Besitz und Genuss von Betdubungsmitteln herauszugeben:

Im Militirstrafgesetz findet sich keine Bestimmung, die sich auf den Genuss von Betiubungs-
mitteln bezieht. Eine wihrend des Dienstes begangene Widerhandlung gegen das Betiubungsmittel-
gesetz fillt daher grundsitzlich in die Zustindigkeit der biirgerlichen Strafverfolgungsbehorden.

Ein Wehrmann, der ohne arztliche Verordnung Betaubungsmittel zu sich nimmt, verstosst gegen
das Betaubungsmittelgesetz. Schon der unberechtigte Besitz eines unter das Betdubungsmittelgesetz
fallenden Stoffes ist strafbar.

Verstossen aber der Besitz und der Genuss von Betiubungsmitteln gegen eine Diensivorschrift,
so ist neben der Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz der Tatbestand der Nichtbefol-
gung von Dienstvorschriften gemiss Art. 72 des Militdrstrafgesetzes erfiillt, sofern dem Titer diese
Vorschrift bekannt war (Vorsatzdelikt). In solchen Fillen ist der militdrische Untersuchungs-
richter zur Durchfithrung der Untersuchung (vorldufige Beweisaufnahme oder Voruntersuchung)
aufzubieten, da die Widerhandlung gegen das Betiubungsmittelgesetz in Verbindung mit dem Tat-
bestand der Nichtbefolgung von Dienstvorschriften der Militirgerichtsbarkeit unterstellt werden
kann,

51



	Armee verschärft Kampf gegen Drogenmissbrauch

